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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 356.707,88 332

Anlagevermögen 0,00 0

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0

Sachanlagen 0,00 0

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 356.707,88 332

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 356.171,45 330

davon eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Beträge von
Gesellschaftern

0,00 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 536,43 2

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 356.707,88 332

Eigenkapital 17.424,83 0

eingefordertes Stammkapital 5.000,00 5

Stammkapital 35.000,00 35

nach § 10b Abs. 4 GmbHG derzeit nicht einforderbare Einlagen -25.000,00 -25

sonstige nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -5.000,00 -5

davon eingezahlt 5.000,00 5

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzgewinn / Bilanzverlust 12.424,83 -5

davon Verlustvortrag -4.849,32 -16

Rückstellungen 10.500,00 2

Verbindlichkeiten 328.783,05 329

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 296.296,30 300

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
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offenzulegender Anhang
Zugehörigkeit eines Postens der Bilanz auch zu (einem) anderen Posten, falls dies zur Aufstellung eines klaren
und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist (§ 223 Abs. 5 UGB):

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten
Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten.

Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung
der Generalnorm des § 222 (2) UGB, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden berücksichtigt.
Bewertungsgrundlagen für die verschiedenen Posten:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten
bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden generell dann vorgenommen, wenn Wertminderungen
voraussichtlich von Dauer sind und  wenn der zum Abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger als der Buchwert
ist. Zuschreibungen bis maximal zu den Anschaffungskosten werden vorgenommen, wenn die Gründe für die
dauernde Wertminderung weggefallen sind.

Umlaufvermögen. Forderungen sind zum Nennwert bewertet, soweit nicht im Fall erkennbarer Einzelrisiken der
niedrigere beizulegende Wert angesetzt wird.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht
angesetzt.
Angabe zur Übereinstimmung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit dem Konzept der
Unternehmensfortführung:
Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Grundlagen für die Umrechnung von Posten, die auf fremde Währung lauten, in Euro:
Fremdwährungsforderungen werden zum Geldkurs des Entstehungstages oder zum niedrigeren Geldkurs des
Bilanzstichtages bewertet.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Briefkurs des Bilanzstichtages bewertet, sofern dieser über dem
Buchkurs liegt.

Vorschüsse, Kredite und eingegangene Haftungsverhältnisse (§ 237 Abs. 1 Z 3 UGB) an bzw. für

a) Geschäftsführer/innen

Betrag der Vorschüsse/Kredite: EUR 16.662,46

Zinsen dafür: EUR 684,76

wesentliche Bedingungen:

4,274 % Zinsen

im Geschäftsjahr zurückgezahlte/erlassene Beträge: EUR 0,00

zugunsten der Geschäftsführer/innen eingegangene
Haftungsverhältnisse:
keine

Jeweils zusammengefasst für alle Posten der Verbindlichkeiten (§ 237 Abs. 1 Z 5 UGB):

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:

EUR 251.851,85

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die dingliche Sicherheiten bestellt sind:

EUR 300.000,00

Art und Form dieser Sicherheiten:

Hypothek
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Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):
0
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Verbindlichkeitenspiegel in EURTeil 1

Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und 5

Jahren

Restlaufzeit
über 5 JahreGesamt

Verbindlichkeiten 328.783,05 32.486,75 44.444,44 251.851,85
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Verbindlichkeitenspiegel in EURTeil 2

Art und Form der Sicherung passive
Antizipationen

dinglich gesicherter
Betrag

Verbindlichkeiten 300.000,00 Hypothek 0,00
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